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 Veröffentlicht am 12.12.1956

Norm

EheG §49 Satz2 E

EheG §74

Rechtssatz

Reaktionshandlungen, die das Maß des Zulässigen überschreiten, sind unter Umständen dann zu entschuldigen, wenn

es sich um eine Psychopathin und Hysterikerin handelt.
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